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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Rente mit Zusatz

In derZeitZupe 3/95 verstehe ich
im Beifrag «Memwn^sversch/e-
denheit nach Pensionierung»
die Pormidierung «Pente mit
Zusatz» nicht. ist damit eine

Zusatzrente gemeint? Wenn Ja,

begreife ich nicht, wie man mit
einem Vermögen von Pr.

200 000 - eine Zusatzrente er-
häZt. /c/r seZber habe Pr.

25 000 - Erspartes, kann aZso

keine Zusatzrente verfangen.
Aber ich brauche zu meiner
APZV-Minimalrente zusätzlich
einen Betrag zum Leben.

Sie verwechseln Zusatzren-
te und Ergänzungsleistung.
Eine Ergänzungsleistung er-
hält man mit einem Vermö-

gen von Fr. 200 000.- mit Si-
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cherheit nicht. Mit dem er-
wähnten Zusatz kann nur die
Zusatzrente gemeint sein, die
der Pensionierte für seine

nicht rentenberechtigte Ehe-

frau erhält. Auf diese Zusatz-

rente haben Pensionierte,
(vorläufig noch) alle verhei-
rateten AHV-Rentner An-
Spruch, ungeachtet ihrer fi-
nanziellen Lage. Haben Sie

einmal ein Anmeldeformular
für Ergänzungsleistung aus-

gefüllt und an Ihre AHV-Aus-
gleichskasse abgeschickt?
Wenn nein, sollten Sie das

umgehend tun! Ihre Erspar-
nisse von Fr. 25 000.- (so

hoch ist der Freibetrag) und
die Minimalrente berechti-

gen Sie durchaus zum Bezug
einer Ergänzungsleistung,
kurz EL genannt, sollten Ihre
(vom Gesetzgeber anerkann-
ten) Ausgaben höher sein als

Ihr Einkommen.
Anerkannte Ausgaben

sind der allgemeine Lebens-

bedarf, der Mietzins (das

Maximum ist kantonal ge-
regelt), Krankenkassenprä-
mien, bestimmte Versiehe-

rungsprämien und Gebäude-
unterhalt (Pauschale), Unter-
haltsbeiträge an Familienmit-
glieder und AHV-Beiträge. Sie

sehen, es gibt wohl Richtlini-
en zur Berechnung der EL,

doch wird jeder Fall indivi-
duell abgeklärt, und es kann
vorkommen, dass sogar je-
mand EL erhält, der doppelt
so viel Vermögen hat wie Sie.

Im Zweifelsfall sollte man
sich unbedingt anmelden für
eine EL. Keine Angst vor dem
Ausfüllen des Formulars! Die
Leute Ihrer Ausgleichskasse
(Adresse im Telefonbuch) hei-
fen Ihnen dabei.

Geld verschenken?

/ch bin eine 73/aZ7rZ^e Witwe
und babe ein Vermögen von
Pr. J 60 000.-. Me/n £inko7«-

men aus APZV und Vermögen

beträgt Pr. 2290-, Miefe und
Krankenkasse kosten mieb

monatZfcb Pr. 1245.-. W/evieZ

GeZd kann icb meiner Tocbter

verschenken, obne /inanzieZZe

Sorgen zu baben?

Als erstes müssen Sie Ihren
momentanen Lebensbedarf
kennen, also ein Budget er-
stellen mit aZZen Ihren Ausla-

gen. Ausser Miete und Kran-
kenkasse haben Sie Steuern,
Strom- und Telefonrechnun-
gen, Zeitschriften- oder Zei-

tungsabonnements und an-
deres zu bezahlen. Weiter
gehören ins Budget Ihre
Haushalt- und persönlichen
Auslagen wie Kleider, Ge-

sund- und Krankheitskosten,
Geschenke, Hobbys, Coiffeur
USW.

Den Vermögensertrag wer-
den Sie vermutlich auch zum
Leben brauchen. Verschen-
ken Sie Geld, wird dieser Be-

trag kleiner, und Sie müssen
vom Vermögen nehmen. Um
auszurechnen, wieviel man
davon brauchen darf, muss
man seine Auslagen kennen!
Normalerweise rechnet man
mit einem Vermögensverzehr
von 5 bis 10 Prozent im Jahr.

Verschenken Sie beispiels-
weise Fr. 60 000.-, haben Sie

neben der AHV-Rente noch
rund Fr. 380- monatliches
Einkommen, Fr. 220- weni-
ger als heute. Fehlen diese
Fr. 220 - im Budget, müssen
Sie jährlich rund Fr. 2600.-
von den Ersparnissen brau-
chen. Was sicher zu ver-
schmerzen ist - wenn nichts
passiert! Womit wir bei der

grossen Unbekannten wären,
der Zukunft. Was die Sie ko-
sten wird, kann Ihnen nie-
mand sagen. Die einen kön-
nen bis ans Lebensende da-

heim bleiben oder dürfen zu
einem Kind zügeln, die an-
dern ziehen ins Alters- oder
Pflegeheim mit entsprechen-
den Kosten.

Ist Ihre Tochter aufs Geld

angewiesen, würde ich ihr
unter die Arme greifen. Wenn
nicht, wäre ein Geburtstags-
geschenk von zehntausend

Franken sicher mehr als gross-
zügig. Generell würde ich es

mir dreimal überlegen, ob ich
mich meiner finanziellen
Rücklage entledigen will. Fi-

nanziell abhängig zu werden,
ist auch im Alter nicht gerade
das, was ich mir wünschte.
Und die AHV rechnet ver-
schenktes Vermögen an,
wenn um Ergänzungslei-
stung nachgesucht wird.

Marianne GähwiZer

Die Bank
gibt
Auskunft

Dr. Emil Gwalter

Renten-Versicherung

/ch babe eine Kenten-Versiebe-

rang abgeschlossen and könnte
sie Jetzt erhöben. Bei einer Ka-

pitaZ-E/nZage von Pr. 300 000.-
gäbe dies eine monatliche Pente

von etwa 2000 Pranken Zebens-

länglich. Bei frühzeitigem Tod

würde den Erben das nicht ver-
braachfe GeZd aasbezalzlt, nach

J5 fahren wäre das Kapital Je-

doch erloschen, ich frage mich,
ob es ratsam ist, so viel GeZd

hinzulegen, /st dies eine ree/Ze

Sache?

Zum ersten kann ich Sie

beruhigen: die Offerte ist
reell. Massgebend ist die so-

genannte «Annuitätenrech-

nung». Sie besagt, in wie
vielen Jahren ein Kapital bei

gegebenen Rückzügen (in
Ihrem Fall Fr. 24 000 - pro
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